
 
 
 

 
 
 

 

06.12.2016 |  Personalrecht an Hochschulen | Informationsveranstaltung 

Referent:  Andreas Gepp, Leiter der Abteilung Personal JGU 

Zeitraum:   08:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Ort:  Alte Mensa, Raum U1-153, WBZ 

 

„Wissenschaft als Beruf“ ‒ Personalrecht an Hochschulen  

Max Weber leitete seinen berühmten Aufsatz „Wissenschaft als Beruf“ (1919) mit 

folgenden Worten ein: „Ich soll nach Ihrem Wunsch über »Wissenschaft als Beruf« 

sprechen. Nun ist es eine gewisse Pedanterie von uns Nationalökonomen, an der 

ich festhalten möchte: daß wir stets von den äußeren Verhältnissen ausgehen, hier 

also von der Frage: Wie gestaltet sich Wissenschaft als Beruf im materiellen Sinne 

des Wortes? Das bedeutet aber praktisch heute im wesentlichen: Wie gestaltet sich 

die Lage eines absolvierten Studenten, der entschlossen ist, der Wissenschaft 

innerhalb des akademischen Lebens sich berufsmäßig hinzugeben?“ 

Ziel dieser Informationsveranstaltung ist es, die Webersche Frage unter heutigen 

hochschul- und arbeitsrechtlichen Bedingungen aufzugreifen. Welche 

Beschäftigungsmöglichkeiten sind vorgesehen und wie sind die 

Rahmenbedingungen gestaltet? Was ist jeweils zu beachten? Über welche 

arbeitsrechtlichen Kenntnisse sollten Beschäftigte und Führungskräfte verfügen?  

Inhalte 

 Grundlagen des Arbeitsrechts  

 Rechtliche Rahmenbedingungen nach dem WissZeitVG 

Es besteht Gelegenheit zum offenen Austausch innerhalb des Themenspektrums. 

Anmeldungen bis zum 30. November per E-Mail an mentoring@uni-mainz.de  

Nähere Informationen: Monika Stegmann | Forum universitatis 3, 00-320 

mentoring@uni-mainz.de | http://www.frauenbuero.uni-mainz.de/2143.php |  

Tel. 06131/39-24708 
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